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3.2.6 Fachbereich Biologie Bearbeiter : Datum : 
 

Nr. Prüfkriterium ja / nein Rechtsgrundlagen  
Schutzziel 

Handlungs-
bedarf 

Bemerkungen / Maßnahmen Realisierung  
Wer / Wann 

 Bitte folgende Checklisten auch hinzuziehen:  
▪ 2.2 Verkehrswege, Böden                                                            ▪ 2.3 Wände, Stützen                                         ▪ 2.4 Fenster, Türen                                                                                    
▪ 2.5 Verglasungen                                                                         ▪ 3.1 Einrichtungen in Unterrichtsräumen          ▪ 3.2 Fachunterrichtsräume/allgemein  
▪ 3.2.1 Fachbereich Chemie (bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen)    ▪ 9 Umgang mit Arbeitsmitteln, Prüfungen        ▪ 10 Raumklima   

1 Besitzt der Lehrer die notwendigen  
Grundkenntnisse in mikrobiologischen  
Arbeitstechniken? 

 ArbSchG    

2 Wird bei Tätigkeiten mit biologischen  
Arbeitsstoffen die BioStoffV beachtet? 
 
- Tätigkeiten mit biologischen Arbeitstoffen  
  der Risikogruppe 3 und 4 sind verboten 
- der Schutz besonderer Personengruppen  
  ist zu beachten 
- erforderliche Schutz- und Hygienemaßnah- 
  men sind je nach Risikogruppe zu ergreifen 

 BioStoffV 
MuSchG 
TRBA 500 
GUV-SR 2006 

   

3 Werden gezielte Tätigkeiten nach  
§ 2 BioStoffV durchgeführt? 
 
- Gefährdungsbeurteilung nach  
  BioStoffV durchführen 
- Tätigkeiten sind auf Risikogruppe 1 be- 
  schränkt, nur im Einzelfall (Sekundarstufe II  
  mit besonderen Schwerpunkten) möglich,  
  Anzeigepflicht beachten 

 BioStoffV 
GUV-SI 8070 
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3.2.6 Fachbereich Biologie Bearbeiter : Datum : 

 
Nr. Prüfkriterium ja / nein Rechtsgrundlagen  

Schutzziel 
Handlungs-
bedarf 

Bemerkungen / Maßnahmen Realisierung  
Wer / Wann 

4 Werden nicht gezielte Tätigkeiten nach § 2  
BioStoffV durchgeführt? 
 
- Gefährdungsbeurteilung nach BioStoffV  
  durchführen 

 BioStoffV    

5 Werden gentechnischen Arbeiten  
(Experimente), die nicht unter das GenTG  
fallen, durchgeführt? 
 
- Schutzmaßnahmen der Schutzstufe 1 
  erforderlich 
- genetische Experimente zählen zu  
  den gezielten Tätigkeiten 

 GUV-SR 2006    

6 Werden gentechnischen Arbeiten, die unter  
das GenTG fallen, durchgeführt? 
- Risikobewertung nach GenTSV  
  durchführen 

 GenTG 
GenTSV 

   

7 Werden Arbeitsgeräte, die mit  
Mikroorganismen in Berührung gekommen 
sind, sterilisiert? 
 
Werden die Arbeitsplätze mit handelsüblichen  
Desinfektionslösungen desinfiziert? 

 GUV-SR 2006    

 
 
 
 



Unfallkasse M-V 
Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V 

3 

3.2.6 Fachbereich Biologie Bearbeiter : Datum : 

 
Nr. Prüfkriterium ja / nein Rechtsgrundlagen  

Schutzziel 
Handlungs-
bedarf 

Bemerkungen / Maßnahmen Realisierung  
Wer / Wann 

8 Bestehen bei Tätigkeiten mit biologischen  
Arbeitsstoffen Infektionsgefährdungen? 
 
Werden bei Erfordernis arbeitsmedizinische  
Vorsorgeuntersuchungen angeboten? 

 BioStoffV    

9 Werden Abfälle mit biologischen Arbeits- 
stoffen in geeigneten und gekennzeichneten  
Behältern gesammelt und vor der Entsorgung  
sterilisiert?   

 GUV-SR 2006    

10 Werden beim Umgang mit Tieren allgemeine  
Grundregeln beachtet? 
 
- keine kranken, giftigen, gefährlichen Tiere  
  mitbringen 
- Bezugsquelle beachten (Zoohandel) 
- u. U. amtstierärztliche Bescheinigung  
  erforderlich 
- hygienische Maßnahmen beachten 

 GUV-SI 8070    

11 Wird der Umgang mit giftigen Pflanzen und  
Pilzen auf den notwenigen Bedarf be- 
schränkt?  
 
Werden Schüler über mögliche Gefährdungen  
informiert? 
- Vergiftungssymptome, allergische 
  Reaktionen 

 GUV-SI 8070    
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